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RS OGH 1995/4/26 3Ob532/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1995

Norm

ABGB §1090 IIf

KO §21

KO §23

Rechtssatz

Auch ein Finanzierungsleasing mit Kaufoption fällt im Konkurs des Leasingnehmers grundsätzlich unter § 23 KO, es sei

denn, die Vertragsgestaltung war derart, daß der Leasingvertrag wirtschaftlich einem Kaufvertrag unter

Eigentumsvorbehalt gleichkommt.
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